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BVerfG: Erfolglose
Verfassungsbeschwerde gegen
Solidaritätszuschlag

Mit heute verkündetem Urteil hat der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde gegen das
Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) in der Fassung des
Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10.
Dezember 2019 zurückgewiesen.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248155/
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Hintergrund

Der zum 1.Januar 1995 eingeführte Solidaritätszuschlag stellt eine Ergänzungsabgabe im Sinne

desArt.106Abs.1Nr.6 Grundgesetz (GG) dar.

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wendetenn sich die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

einerseits im Hinblick auf den Veranlagungszeitraum 2020 gegen die unveränderte Fortführung der

Solidaritätszuschlagspflicht und andererseits ab dem Veranlagungszeitraum 2021 gegen den nur teilweisen

Abbau des Solidaritätszuschlags. Sie rügten unter anderem eine Verletzung der Eigentumsgarantie des

Art.14Abs.1GGsowie einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz desArt.3Abs.1GG.

Entscheidung des BVerfG

Der Senat führt in seinem Urteil aus, dass eine solche Ergänzungsabgabe einen aufgabenbezogenen

finanziellen Mehrbedarf des Bundes voraussetzt, der durch den Gesetzgeber allerdings nur in seinen

Grundzügen zu umreißen ist.

Im Fall des Solidaritätszuschlags ist dies der wiedervereinigungsbedingte finanzielle Mehrbedarf des

Bundes. Weiter führt der Senat aus, dass ein evidenter Wegfall des Mehrbedarfs eine Verpflichtung des

Gesetzgebers begründet, die Abgabe aufzuheben oder ihre Voraussetzungen anzupassen. Insoweit trifft

den Bundesgesetzgeber – bei einer länger andauernden Erhebung einer Ergänzungsabgabe – eine

Beobachtungsobliegenheit.

Ein offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals neuen Länder zurückzuführenden Mehrbedarfs

des Bundes kann auch heute (noch) nicht festgestellt werden. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur

Aufhebung des Solidaritätszuschlags ab dem Veranlagungszeitraum 2020 bestand und besteht folglich

nicht.

Die Verfassungsbeschwerde, mit der sich die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer gegen die

unveränderte Fortführung der Solidaritätszuschlagspflicht und gegen den nur teilweisen Abbau des

Solidaritätszuschlags wenden, blieb daher erfolglos.

Richterin Wallrabenstein hat sich der Senatsmehrheit im Ergebnis angeschlossen, jedoch hinsichtlich der

Begründung ein Sondervotum verfasst.

Fundstelle

BVerfG, Pressemitteilung 30/2025 vom26. März 2025.
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